
 
 

                
     ©DESIGN Fotografie   waldstern.ch 
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Vereinbarung Skilift - Mastenwerbung  
 

zwischen  
 
Vermieter:  Genossenschaft Skilift Eggberge Postfach 624          6460 Altdorf 
         
 
und Mieter:  ____________________________ Adresse __________________________ 
 

 
   Email _______________________ PLZ/Ort  __________________________ 
 
betreffend Skilift-Mastenwerbung wie folgt: 
 
Jahresmiete:  CHF 300.— pro Jahr, exkl. Erstellung Logo/Werbetafel  
 
Minimale Mietdauer: 5 Jahre  
 
Verlängerung:  Nach der minimalen Mietdauer, wird die Miete ohne Kündigung    
   stillschweigend um ein weiteres Jahr verlängert.   
 
Kündigung:  Nach der minimalen Mietdauer, kann die Kündigung der Skilift-Mastenwerbung,  
   jeweils jährlich und schriftlich auf Ende September erfolgen. 
     
Platzierung: Gemäss Absprache, sowie Logo auf der Webseite www.eggberge.ch                             

(Logo an skilift@eggberge.ch zusenden) 
 

Werbetafel:  Einheitsgrösse: 80 x 100 cm  

   Herstellung: Die Erstellung und Kosten der Werbetafel ist Sache des Mieters. 

   Herstellfirma Werbetafel: Arnold Reklame AG, mail@arnoldreklamen.ch  

   Der Mieter nimmt mit der Herstellfirma der Werbetafel direkten Kontakt auf. 

   Der Mieter bespricht die Herstelldetails direkt mit Arnold Reklame AG. 

   Die Rechnung für die Herstellung der Werbetafel geht direkt an den Mieter. 

   Montage & Demontage: Die Werbetafel wird durch die Genossenschaft Skilift   

   Eggberge an den Masten montiert und bei Kündigung wieder entfernt.  

   Eigentum: Die Werbetafel bleibt Eigentum des Mieters.  

 
 

Nachfolgende Unterschrift ist mit der oben beschriebenen Vereinbarung einverstanden: 
 
 

 
Ort / Datum:   Unterschrift:   

 
 

  Unterschrift Mieter 

 

 
 


